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Einleitung

Im Sommer 2015 standen binnen kurzer Zeit viele enga-
gierte Menschen, Firmen, Ämter und die Politik in Deutsch-
land vor großen Herausforderungen, als Tausende Geflüch-
tete das Land erreichten. Aus Angst vor Krieg, Gewalt und 
Verfolgung hatten sich Menschen auf den Weg gemacht, 
um ihr Leben in Sicherheit zu bringen. Das Land Branden-
burg hat binnen eineinhalb Jahren rund 37.000 Geflüch-
tete aufgenommen – die Dimension einer mittleren Stadt.

Neben dem Asylverfahren und der Aufnahme in den Land-
kreisen war von Anfang an eine zentrale Fragestellung, wie 
würde man die Geflüchteten in den deutschen Arbeits-
markt und das Ausbildungssystem integrieren können? 
Welche Bedingungen sind gesetzlich geregelt, welche 
Struk  turen und Fördermittel gibt es, um das Potenzial der 
Men schen für den Arbeitsmarkt zu nutzen? Wie kann der 
Ar beits  kräfte bedarf, der seitens einheimischer Unterneh-
men vorhanden ist, durch gezielte betriebliche Integration 
von Zugewanderten gedeckt werden?

Die Regionalkonferenzen 

Diesen Fragen widmet sich ein Bündnis aus Landes politik, 
Wirtschaft und Gewerkschaften und lud am 17.11.2016  
zur Zusammenkunft in der Stadt sparkasse Schwedt und 
am 1.12.2016 in die Zentrale der Lausitz Energie Kraft-
werke AG und Lausitz Energie Braunkohle AG (LEAG) in 
Cottbus ein. Beide Regionalkonferenzen zum Thema Integ-
ration von Flüchtlingen in Ausbildung und Beschäftigung 
– An gebote und Unterstützung für Unternehmen richte-
ten sich direkt an Unternehmen in der Region, um sich 
mit vielen an der Integration be teiligten Akteuren auszutau-

schen. Fachleute aus den beteiligten Behörden standen 
jeweils für zahlreiche konkrete Fragen Rede und Antwort. 
Initiiert wurden die Regionalkonferenzen vom Ministeri-
um für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie 
(MASGF), der Vereinigung der Unternehmensverbände 
in Berlin und Brandenburg e.V. (UVB) und dem Deut-
schen Gewerkschaftsbund (DGB) Bezirk Berlin-Bran-
denburg.

Herausforderungen

Um die Komplexität der Problematik zu beschreiben, for-
mulierte der Vorstandsvorsitzende der LEAG Dr. Helmar 
Rendez in Cottbus, müsse man sich einen Brückenbau vor 
Augen führen. Erst wenn man als Bauherr sicher sei, dass 
die neue Brücke vollständig gebaut und alsdann sicher 
befahrbar wäre, könnte man die alte Brücke sperren. Soll 
heißen, dass binnen eines kurzen Zeitraumes von etwa 
einem Jahr alle handelnden Akteure, zu denen das Bun-
desamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF), die Auslän-
derbehörden, die Kommunen und Landkreise, die Arbeits-
agenturen und Jobcenter, die Unternehmen und Kammern 
sowie weitere Initiativen zusammenfinden und ein wirksa-
mes Verfahren entwickeln mussten, um die Geflüchteten 
im Land Brandenburg aufzunehmen und ihnen frühzeitig 
Perspektiven und den Zugang zur Erwerbstätigkeit zu er-
möglichen. Denn, und da waren sich alle Teilnehmenden 
einig, viele Unternehmen in der Region Berlin-Brandenburg 
sind interessiert, Geflüchtete als Arbeits- oder Fachkräfte 
einzustellen. Doch diesem Interesse stehen Prozesse, die 
mitunter als langwierig und bürokratisch empfunden wer-
den, gegenüber.

Wie werden Geflüchtete in den  
deutschen Arbeitsmarkt und das  
Ausbildungssystem integriert?
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Unternehmen berichten von  
ihren Erfahrungen

Konkrete Erfahrungen von Unternehmerinnen und Unter-
nehmern aus der Region, die im Rahmen der Regionalkon-
ferenzen durch Firmenvertreterinnen und Firmenvertretern 
vorgestellt wurden, belegen das hohe Interesse und die 
Chancen, wenn Geflüchteten der Zugang zu Arbeit gewährt 
wird.

Pieter Wolters, holländischer Chef der Bauernkäserei Wol-
ters GmbH in der Uckermark, hat insgesamt schon drei 
Geflüchtete in seinem landwirtschaftlichen Unternehmen 
eingestellt, darunter auch einen Auszubildenden. Trotz 
anfänglicher Skepsis einiger Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter sei sein Betrieb weltoffener geworden. Die Neuen 
bewirkten, dass sich das Klima im Betrieb und sogar im 
Ort verbessert hätte, weil zum Beispiel die Freiwillige Feu-
erwehr und das Fußballteam Zuwachs bekommen hätten. 
Geflüchteten in Brandenburg eine Arbeit zu ermöglichen, 
egal ob sie mangels Bleiberecht nur ein paar Monate da 
sein können oder für länger, sei immer eine Investition in 
die Zukunft, entweder für die eigene Firma oder für die 
Geflüchteten selbst, sofern er das Land wieder verlassen 
müsse. Dann nütze dies eben in der Heimat.

Auch ihrem McDonald’s-Franchise-Unternehmen in Süd-
brandenburg seien Geflüchtete sehr willkommen, sagte 
Elke Baumann-Hütter, gerade weil es kompliziert sei, für 
die Gastronomie ausreichend Personal zu rekrutieren. Die 
Geflüchteten seien trotz ihrer mitunter unklaren Bleibeper-
spektiven arbeits- und lernbereit und willens, ihr eigenes 
Einkommen zu erwirtschaften. Die aktuelle Asylrecht-Ge-
setzgebung und die Formalien der Arbeitsgenehmigungen 
seien für ihre Firma nicht immer überschaubar, so die 
Un ternehmerin, deshalb sei für sie der Arbeitgeber-Ser-
vice der Arbeitsagentur die erste und auch hilfreiche An-
laufstelle. Auch McDonald’s sehe dieses Engagement als 
Investition in die Zukunft, denn der Gastronomie fehlen 
Arbeitskräfte, aber als weltweit agierendes Unternehmen 
könnten die Geflüchteten mittels eines speziellen McPass-
port bei Bedarf in jeder Region der Welt in einer Filiale 
arbeiten. Dies sei klar eine Erfolgs- und Zieloption, auch  
dann, wenn Arbeitnehmer keine Bleibeperspektive hätten.

Alexander Schirp, Geschäftsführer des UVB und des Ver-
bandes der Metall- und Elektroindustrie in Berlin-Branden-
burg e.V. (VME), konnte beispielsweise von einem Projekt 
in der Metall- und Elektroindustrie berichten, bei dem 25 
Geflüchteten eine sechsmonatige Einstiegsqualifizierung 
ermöglicht werden konnte, von denen dann wiederum 18 
Geflüchtete eine Ausbildung begonnen haben. Auch für 
das kommende Ausbildungsjahr soll diese Möglichkeit 
fortgesetzt werden.

Unterstützungsmöglichkeiten  
für Unternehmen

Aus den Regionalkonferenzen in Schwedt und Cottbus 
lassen sich für die Unternehmen übereinstimmende Frage-
stellungen und Lösungsansätze für die Integration von Ge-
flüchteten  in den Arbeitsmarkt erkennen. Zum einen wur-
den die konkrete Aufgabenabgrenzung des Bundesamtes 
für Migration und Flüchtlinge (BAMF) und der Ausländerbe-
hörde dargestellt, zum anderen das enge Zusammenspiel 
von Arbeitsagenturen und Jobcenter.

Einhellig wurde der Eindruck bestätigt, dass nach den an-
fänglichen Schwierigkeiten im Jahr 2015 im Land Branden-
burg inzwischen ein verlässliches Netzwerk besteht und 
zusammen arbeitet; dass Abläufe von der Erstaufnahme 
Geflüchteter über die Bearbeitung der Asylverfahren beim 
BAMF bis hin zur Unterstützung bei der Arbeitssuche sys-
tematisiert und beschleunigt wurden. Somit kann auch 
immer besser der Weg für Zugewanderte in den regionalen 
Arbeitsmarkt geebnet werden.
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I 1 Dr. Helmar Rendez, Vorstandsvorsitzender der LEAG I 2 Eindrücke der 
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(MASGF), Wiebke Reyels (f-bb), Dr. Helmar Rendez (LEAG) und Alexander Schirp 
(UVB) (v. l. n. r.) I 4 Eindrücke der Regionalkonferenz Cottbus
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Die Funktionen des BAMF und  
der Ausländerbehörde

Welche Rolle und Einflussmöglichkeiten BAMF und die 
Ausländerbehörden im Gesamtprozess der betrieblichen 
Integration von Geflüchteten haben, konn te in den Regio-
nalkonferenzen in Schwedt und Cottbus von Vertreterinnen 
und Vertretern der Be hör den ausführlich dargelegt und 
anhand praktischer Bei spie le konkretisiert werden. Das 
BAMF, die Aus län  der behörden, Kommunen und Landkrei-
se, die Arbeits  agenturen und Jobcenter kooperieren in klar 
geregelten Zuständigkeiten, Strukturen und integrierten 
Prozessen.

An deren Anfang steht ein rechtsstaatliches Verfah ren zur 
Feststellung des Aufenthaltsstatus von Geflüch teten durch 
das BAMF. Es liegt aufgrund der Recherchen und amtlichen 
Erkenntnisse in der Hand des BAMF, ob ein Antragsteller 
oder eine Antragstellerin in ein anderes EU-Aufnahmeland 
zurückgeführt wer den muss (Dublin-Verfahren) oder ein 
nationales Asyl verfahren eingeleitet werden kann. Die Ent-
scheidung darüber erlangt Rechtskraft und ist bindend für 
weitere Entscheidungen der Ausländerbehörde.

Diese wiederum ist zuständig dafür, die Entscheidungen 
des BAMF auszuführen, erteilt eine Aufenthaltserlaubnis 
und den Aufenthaltsort oder veranlasst den Vollzug der 
Ab schiebung. In begründeten Ausnahmefällen werden Ab-
schiebungen ausgesetzt und Duldungen erteilt. Für Perso-
nen, die als Flüchtling an erkannt wurden und somit eine 
Auf enthaltserlaubnis besitzen, ist die Arbeits- und Erwerb-
serlaubnis per Gesetz erteilt. Bei einer Aufenthaltsgestat-
tung, also Duldung, kann durch die Ausländerbehörde eine 
Arbeitserlaubnis erteilt werden. Wenn für die Unternehmen 
Unklarheiten zu Aufenthaltsduldung und Aufenthaltsgeneh-
migung bestehen, ist die Ausländerbehörde prinzipiell die 
zuständige Ansprechpartnerin.

Agentur für Arbeit und Jobcenter  
unter stützen die Arbeitsaufnahme 

Während der Regionalkonferenzen in Schwedt und Cottbus 
nahmen Fragestellungen zum Arbeitsmarktzugang für Ge-
flüchtete bzw. deren mögliche Wege in Ausbildung einen 
breiten Raum ein. Unternehmen hatten Gelegenheit, mit 
Vertretern und Vertreterinnen von Arbeitsagenturen und 
Jobcentern konkrete Fallbeispiele und Fragen zu diskutie-
ren und zielführende Hinweise für ihre weitere Vorgehens-
weise zu erfahren.

Für den Prozess der Integration von Geflüchteten in den 
Arbeitsmarkt sind die Arbeitsagenturen und Jobcenter 
zu ständig. Wesentlich ist auch hier die Unterscheidung 
in den Status der antragstellenden Person. Solange es 
sich um Asylbewerber oder Menschen mit einer Duldung 
handelt, sind gesetzlich die Arbeitsagenturen zuständig. 
Wechselt der Status einer Person durch einen Bescheid 
in asylberechtigt, dann übernehmen die Jobcenter die Be-
treuung und die Betroffenen haben die gleichen Rechte 
und Pflichten wie deutsche Bürgerinnen und Bürger, die 
Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch II (SGB II), sprich 
Arbeitslosengeld II, beziehen.

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge

Frankenstraße 210, 90461 Nürnberg

Telefon: 0911 94 30, Fax: 0911 943 10 00

E-Mail: info@bamf.bund.de

www.bamf.de

Ausländerbehörde Schwedt

Stadt Schwedt/Oder, Fachbereich 6 

Abteilung Ordnungswesen, Ausländerbehörde 

Dr.-Theodor-Neubauer-Straße 5, 16303 Schwedt/Oder

Telefon: 03332 44 66 50, Fax: 03332 44 66 12 

E-Mail: ordnungsamt.stadt@schwedt.de

www.schwedt.eu

Ausländerbehörde Cottbus

Technisches Rathaus

Karl-Marx-Straße 67, 03044 Cottbus

Telefon: 0355 612 33 - 45 und  - 41 (Bereich Asyl)

Fax: 0355 612 31 04

E-Mail: auslaenderbehoerde@cottbus.de

www.cottbus.de

http://www.schwedt.eu/de/politik-und-verwaltung/stadtverwaltung/anliegen-von-a-bis-z/auslaender-und-asylangelegenheiten/109388
https://www.cottbus.de/verwaltung/gb_ii/buergerservice/auslaenderbehoerde/index.html
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Es gibt eine Vielzahl von Fördermöglichkeiten, die Ge-
flüchteten den Zugang zum Arbeitsmarkt ermöglichen 
oder erleichtern. Dazu zählen Praktika, Probearbeiten, 
Ein stiegsqualifizierungen, berufsbezogener Deutschunter-
richt, ausbildungsbegleitende Hilfen, assistierte Ausbil-
dung und andere. Diese Förderangebote stehen prinzi-
piell allen Unternehmen, egal welcher Branche, ob Hand- 
werk, Dienstleistung oder Industrie zur Verfügung. Die  
Arbeitsagenturen und auch Jobcenter haben speziell einen 
Arbeitgeber-Service als professionellen Ansprechpart ner 
für Unternehmen installiert, der zielführend und lösungs- 
orientiert den Unternehmen zur Seite steht.

Arbeitgeber-Service (AG-S) der Arbeits- 
agenturen in Schwedt und der Uckermark

In der Uckermark ist für Unternehmerinnen und Unter-

nehmer zum einen der Arbeitgeber-Service (AG-S) der 

Bundesagentur für Arbeit zuständig für Fragen rund um 

die Einstellung und Beschäftigung von Geflüchteten. 

In Schwedt ist der AG-S über E-Mail oder Telefon zu 

erreichen.

Über die Hotline werden Sie mithilfe der Postleitzahl  

Ihres Unternehmens an die regionalen Ansprech- 

personen weitergeleitet. Weitere Kontaktadressen des 

AG-S in der Uckermark finden Sie hier:  

www.arbeitsagentur.de

Arbeitgeber-Service Schwedt/Oder

Karthausstr. 10/12, 16303 Schwedt

Telefon: 0800 45 55 520, Fax: 03332 536 49 51 99

E-Mail: schwedt.arbeitgeber@arbeitsagentur.de

Arbeitgeber-Service (AG-S) der Jobcenter  
in Schwedt und der Uckermark

In der Uckermark ist für Unternehmerinnen und Unternehmer 

außerdem der Arbeitgeber-Service (AG-S) des von der  

kommunalen Verwaltung betriebenen Jobcenters zuständig.  

Die Ansprechpersonen in Schwedt sind telefonisch zu  

erreichen.

Der allgemeine E-Mail Kontakt lautet jobcenter@uckermark.de 

und weitere Kontaktadressen des AG-S des Jobcenters in der 

Uckermark finden Sie hier: www.uckermark.de

Arbeitgeberservice Schwedt/Oder

Jobcenter Uckermark

Berliner Straße 123, 16303 Schwedt/Oder

Telefon: 033 32 20 82 - 71 und  - 77

Arbeitgeber-Service (AG-S) der Arbeitsagenturen 
und Jobcenter in Cottbus und Südbrandenburg

Unternehmerinnen und Unternehmer können direkt  

mit dem Arbeitgeber-Service der Arbeitsagenturen  

und Jobcentern in Cottbus über E-Mail oder Telefon in 

Kontakt treten. 

Über die Hotline werden Sie mithilfe der Postleitzahl  

Ihres Unternehmens an die regionalen Ansprechperso-

nen weitergeleitet. Weitere Kontaktadressen des AG-S  

in Südbrandenburg finden Sie hier:  

www.arbeitsagentur.de

Arbeitgeber-Service Cottbus

Gemeinsamer AG-S der Agentur für Arbeit Cottbus  

und des Jobcenters Cottbus

Bahnhofstraße 10, 03046 Cottbus

Telefon: 0800 45 55 52 0, Fax: 0355 61 91 14 4

E-Mail: cottbus.arbeitgeber@arbeitsagentur.de 

Postanschrift: Agentur für Arbeit Cottbus,  

03039 Cottbus

http://www3.arbeitsagentur.de/web/content/DE/dienststellen/rdbb/eberswalde/Agentur/Unternehmen/index.htm
http://www.uckermark.de/index.phtml?sNavID=1897.101&La=1
https://www3.arbeitsagentur.de/web/content/DE/dienststellen/rdbb/cottbus/Agentur/Unternehmen/index.htm
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Graphic Recording Schwedt. Gezeichnet von Dominique Kleiner.
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Ergänzungsangebote für Unternehmen  
und Betriebsräte 

Darüber, dass eine zügige Arbeitsintegration von Geflüch-
teten deren Integration in die Zivilgesellschaft stärkt, be-
stand bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern beider 
Regionalkonferenzen kein Dissenz. Klar konnte vermittelt 
werden: Sowohl den Unternehmen als auch den Geflüch-
tete stehen zusätzliche Beratungs- und Unterstützungsan-
gebote zur Verfügung. Bei der Betrieblichen Begleit agentur 
bea-Brandenburg können Unternehmen in Bran denburg 
Informationen zur Beschäftigung und Qualifizierung von 
Geflüchteten erhalten, ebenso umfangreiche Beratung zu 
Förder- und Unterstützungsangeboten und konkrete Hilfen 
bei der Einarbeitung von Geflüchteten in der Firma, oder 
betriebliches Coaching. Den Unternehmen steht ein brei-
tes und kostenloses Beratungsangebot der Betrieblichen 
Begleitagentur zur Verfügung, um beispielsweise eine Will-
kommenskultur im Unternehmen zu stärken, betriebliche 
Mentoringkonzepte umzusetzen oder interkulturelle Lösun-
gen zu erarbeiten.

Bei Fragen zu Arbeitnehmer- und Arbeitnehmerinnenrech-
ten sind Gewerkschaften und hier insbesondere die Fach-
stelle „Migration und Gute Arbeit“ des DGB die zuständi-
gen Partner. Bei der Fachstelle „Migration und Gute Arbeit“ 
erhalten Geflüchtete alle für sie wichtigen Informationen 
zu Arbeitszeiten, Lohn, Urlaubsansprüchen und Überstun- 
denregelungen, Beratung bei Arbeitsunfällen oder auch 
sozialrechtliche Informationen zu Kranken- und Pflegever-

sicherung. Arbeitsverträge können ebenso geprüft werden. 
Die Fachstelle „Migration und Gute Arbeit“ sieht als eine 
ihrer Hauptaufgaben an, bei Geflüchteten von Beginn des 
Integrationsprozesses in Arbeit Vertrauen in Bezug auf ihre 
Arbeitnehmer- und Arbeitnehmerinnenrechte aufzubauen.

Die Geflüchteten seien trotz ihrer  
mitunter unklaren Bleibeperspektiven 
arbeits- und lernbereit und willens,  
ihr eigenes Einkommen zu  
erwirtschaften.

Kontakt und Info: Migration und Gute Arbeit

Eine kostenlose Beratung zu Arbeitsrechten erhalten  

Sie bei der Fachstelle Migration und Gute Arbeit,  

welche über Telefon und E-Mail zu erreichen ist.

Neuigkeiten erfahren Sie auf ihrer Facebook Seite.

Fachstelle Migration und Gute Arbeit 

Breite Str. 9a, 14467 Potsdam 

Telefon: 0331 27 35 79 98 

E-Mail: info@rightsatwork.de

https://www.facebook.com/Fachstelle-Migration-und-Gute-Arbeit-1316831678368710/
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Was bedeutet eine gute Bleibeperspektive?

Der Term „gute Bleibeperspektive“ wird von Behörden  

für Asylbewerberinnen und und Asylbewerber genutzt, 

die aus einem Land mit einer über 50-prozentigen 

Schutzquote (Wahrscheinlichkeit der positiven Beur-

teilung des Asylantrags) stammen. Da die Prüfung auf 

Schutzberechtigung immer eine Einzelfallprüfung ist,  

gibt dieser Term nur bedingt Aufschluss über das  

endgültige Verweilen der Asylbewerberinnen und Asyl- 

bewerber in Deutschland. Auch Menschen, die aus 

einem Land mit einer unter 50-prozentigen Wahrschein-

lichkeit der Bestätigung der Schutzberechtigung liegen, 

können eine Perspektive in Deutschland haben. 

Was ist die 3+2 Regel?

Das Integrationsgesetz, welches im August 2016 in Kraft 

trat, ermöglicht auch Menschen mit einer Duldung durch 

die sog. 3+2 Regel, dass sie nach einer Ausbildung für 

weitere 2 Jahre in dem Betrieb arbeiten können und 

ihr Aufenthalt rechtlich gesichert ist – diese Regelung 

gibt auch Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern mehr 

Rechtssicherheit. Diese Regelung soll den Weg für in 

den Arbeitsmarkt integrierte Menschen ebnen, um dann 

nach 8 oder mit minderjährigen Kindern nur 6 Jahren 

eine dauerhafte Bleibeperspektive, sprich das Bleibe-

recht, zu erhalten.  

Integrationsgesetz und 3+2 Regel:  

www.bundesregierung.de

Wie funktioniert das „beschleunigte Verfahren“,  
um qualifizierte Geflüchtete in Arbeit zu bringen?

Das Modellprojekt „early intervention“ von der Bundesagen-

tur für Arbeit und dem BAMF, welches qualifizierten Asyl- 

bewerberinnen und Asylbewerber mit einer guten Bleibeper-

spektive durch einen schnellen Zugang zu berufsbezogenen 

Sprachkursen den schnellen Zugang zum Arbeitsmarkt 

ermöglichen sollte, wurde auch vom Land Brandenburg 

fortgesetzt. Die Maßnahme von der Bundesagentur für 

Arbeit heißt nun KompAS und steht für Kompetenzfeststel-

lung, frühzeitige Aktivierung und Spracherwerb. Neben 

der Zielgruppe der Asylbewerberinnen und Asylbewerber, 

können Asylberechtigte und anerkannte Flüchtlinge daran 

teilnehmen und in Kombi-Kursen neben den obligatorischen 

Integrations- und Sprachanteilen, Arbeitsvorbereitungen  

in Theorie und Praxis erhalten.

www.masgf.brandenburg.de

Kontakt und Info: Betriebliche Begleitagentur 
bea-Brandenburg

Unternehmerinnen und Unternehmer in Brandenburg kön-

nen sich für eine Beratungen zur betrieblichen Integration 

von Geflüchteten per E-Mail oder Telefon an die Betriebliche  

Begleitagentur bea-Brandenburg wenden. Mehr Informa- 

tionen dazu erhalten Sie unter: www.bea-brandenburg.de. 

Betriebliche Begleitagentur bea-Brandenburg

Tuchmacherstraße 47, 14482 Potsdam

Telefon: 0331 740 03 20

Fax: 0331 740 032 24

Haus der Wirtschaft, (3. OG, Raum 306)

Schlaatzweg 1, 14473 Potsdam

Telefon: 0331 200 18 - 14 und - 15

E-Mail: beratung@bea-brandenburg.de

https://www.bundesregierung.de/Content/DE/Artikel/2016/05/2016-05-25-integrationsgesetz-beschlossen.html
http://www.masgf.brandenburg.de/cms/detail.php/bb1.c.438770.de
http://www.bea-brandenburg.de
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I 1 Carolin Jauß, BAMF  I 2 Eindrücke der Regionalkonferenz Schwedt I 3 Dietrich 
Klein, Vorstandsvorsitzender Stadtsparkasse Schwedt I 4 Eindrücke der Regional- 
konferenz Schwedt I 5 Eindrücke der Regionalkonferenz Schwedt I 6 Susanne 
Kretschmer, Forschungsinstitut Betriebliche Bildung (f-bb) I 7 André Lautenschlä-
ger, Migrationsberatung Johanniter (l.) und Hartmut Knispel, Flüchtlingskoordinator 
der Stadt Schwedt/Oder (r.). 
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Nutzen für alle Seiten 

Nicht in jedem Einzelfall läuft alles reibungslos ab – bei 
den Regionalkonferenzen in Schwedt und Cottbus wurde 
von den Teilnehmenden auch über schwie rige Situationen 
berichtet. Hilfreich war der Austausch über die formalen 
und rechtlichen Aufgabenteilungen der Behörden, aber ins-
besondere auch praktische Hinweise zu konkreten Vernet-
zungs- und Unterstützungsangeboten sowie Ansprechpart-
nerinnen und Ansprechpartnern. Ein Zeichen von Trans - 
parenz und Kooperationswillen, damit lange Umwege ver-
mieden werden können.

Durch die Zugänglichkeit der regionalen sowie über regio-
nalen Netzwerke wurde erkannt, dass der Versuch Geflüch-
tete in den eigenen Betrieb aufzunehmen Unterstützung 
findet und lohnenswert ist.  Gerade die von Betrieben und 
Behörden aufgezeigten Wege inspirierten andere Unter-
nehmen ihr vorheriges Interesse in die Tat umzusetzen. So 
ließen sich im Nachgang der Regionalkonferenzen durch 
die Unterstützung der UVB und im engen Austausch mit 
den Servicestellen der Arbeitsagenturen und Jobcenter 
kon krete Beschäftigungsmöglichkeiten von Geflüchteten 
klären. Die Interessen und das Engagement der Unterneh-
men konnte so nachhaltig gestützt werden.

Wie Unternehmen sich konkret in die Integration von Ge-
flüchteten einbringen und damit auch Unternehmensinte-
ressen dienen können, entnehmen Sie den Ta  bellen auf 
den Seiten 16 bis 19. Hier wurden die unterschiedlichen 
Beschäfti gungs  möglichkeiten und die diesbezügliche Un-

terstützung zu  sam men getragen. Die Tabellen wurden von 
der Bundesagentur für Arbeit in Zusammenarbeit mit dem 
BAMF, der UVB, dem DGB, der Landesarbeitsgemeinschaft 
der Industrie und Handelskammer des Landes Branden-
burg sowie dem Handwerkskammertag Land Brandenburg 
entwickelt.

Nach anfänglichen Schwierigkeiten 
wurde im Land Brandenburg  
inzwischen ein verlässliches Netzwerk 
geschaffen.

Wie können sich Unternehmen in der  
Integration von Geflüchteten in Arbeit und  
Ausbildung beteiligen?

Ein hilfreiches Dokument für Beteiligungsmöglichkeiten 

von Unternehmen in der Integration von Geflüchteten  

in Arbeit und Ausbildung finden Sie hier: 

 www.arbeitsagentur.de

Dokument der Bundesagentur für Arbeit: Integration von 

Flüchtlingen in Arbeit und Ausbildung / Beteiligungs-

möglichkeiten von Unternehmen.

https://www3.arbeitsagentur.de/web/wcm/idc/groups/public/documents/webdatei/mdaw/mty2/~edisp/l6019022dstbai818976.pdf?_ba.sid=L6019022DSTBAI818982
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Anhang 

Dokument der Bundesagentur für Arbeit: Integration von 
Flüchtl ingen in Arbeit und Ausbildung / Beteiligungsmöglich-
keiten von Unternehmen (Dokument angepasst für Bran - 
denburg vom f-bb).

Tabelle  1 (S. 15) 

Tätigkeiten im Betrieb  
in Verantwortung des Betriebes

Tabelle  2 (S. 16) 

„Praktikum“ im Betrieb in Verantwortung 
eines Trägers und im Rahmen von  
Maßnahmen der Bundesagentur für Arbeit 
(keine Pflichtpraktika bzw. geregelten 
Praktika)

Tabelle  3 (S. 17)

Ausbildung

Tabelle  4 (S. 18)

Berufsanerkennung

Tabelle  5 (S. 19)

Deutschkurse für Flüchtlinge  
in Beschäftigung
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